
- 53 - 

 

 

AMTSBLATT 
 
81. Jahrgang 
 

 
10.02.2026 

 
Nr. 4  

 
INHALT: 

  

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfassung und Allgemeine Verwaltung 
 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters und des 
Stadtrats am 08. März 2026………………………………….…………….. 
 
 
Gesundheitswesen, Veterinärwesen 
 
Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum Rosenheim;  
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Entlastung…………….. 
 
 
Landesplanung, Bauleitplanung, Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesen, Wasserbau und Wasserrecht 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben:          Sanierung und Umbau eines Wohnhauses 
Bauort:           Neue Heimat 19a 
Fl.Nr.:           Gemarkung Westerndorf St. Peter, Flurstück   
                               2914/66 
Antragsnummer:    VV-2025-0423-N……………………………………….  
 
Widmung von Straßen/Wegen als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne 
von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) 
hier: Fuchsbichlweg…………………………………………………………. 
 
 
Kommunalwirtschaft, Abgabenverwaltung 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer 
und der Gewerbesteuer für das Kalenderjahr 2026……………………… 
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HERAUSGEBER 
Stadt Rosenheim, Dezernat III, Königstr. 24, 83022 Rosenheim Tel. 08031/365-1304)  
 
Aufnahme in den Mail-Verteiler bei der Stadt Rosenheim, Hauptamt, Königstr. 24, 
83022 Rosenheim (Tel. 08031/365-1040) oder schicken Sie Ihre Mail-Adresse an 
poststelle@rosenheim.de und Sie bekommen bei jedem Erscheinungstermin kostenlos 
eine Mail mit dazugehörigem Link. 
 
Zudem steht Ihnen das Amtsblatt der Stadt Rosenheim auf unserer Homepage unter  
https://www.rosenheim.de/politik-verwaltung/amtsblatt kostenlos zur Verfügung. 
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0 VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
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5 GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN 
 
 
Eigenbetrieb Sondervermögen Klinikum Rosenheim;  
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Entlastung 
 
Zur Einsichtnahme liegen die Unterlagen für 7 Tage in den Räumen des Finanz- und 
Rechnungswesens des Klinikums Rosenheim, Zimmer 20.232 DSZ, in der Zeit von 
Montag bis Freitag von 9:00h bis 12:00h aus. 
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Stadtratsbeschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 sowie 
Entlastung 
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WP-Bestätigungsvermerk für das Geschäftsjahr 2024 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Vorhaben:   Sanierung und Umbau eines Wohnhauses 
Bauort:    Neue Heimat 19a 
Fl.Nr.:    Gemarkung Westerndorf St. Peter, Flurstück 2914/66 
Antragsnummer:  VV-2025-0423-N (bitte immer angeben) 
 
 
 
die Stadt Rosenheim als untere Bauaufsichtsbehörde erlässt folgenden 
 
B E S C H E I D: 
 
 
I.  
 
Das Bauvorhaben wird nach Maßgabe des Bauantrags vom 02.12.2025 Nummer  
VV-2025-0423-N unter den in Ziffer III. aufgeführten Hinweisen im vereinfachten 
Verfahren nach Art. 59 BayBO genehmigt. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Erhebung einer Klage per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Arnold 
 
II. Dieser Bescheid wird im Vollzug von Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 BayBO im 

Amtsblatt der Stadt Rosenheim den Eigentümern des/der Nachbargrundstücke 
Fl.-Nr. 2914/178 der Gemarkung Westerndorf St. Peter öffentlich bekannt 
gemacht. Die Pläne können bei der Stadt Rosenheim, Königstraße 24, 83022 
Rosenheim, 2. Stock, Zimmer Nr. 228/229 nach Terminvereinbarung unter Tel. 
08031 / 365-1671 /-1672 eingesehen werden. 
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6 LANDESPLANUNG, BAULEITPLANUNG, BAU-, WOHNUNGS- UND 
SIEDLUNGSWESEN, WASSERBAU UND WASSERRECHT 

 
 
Die Stadt Rosenheim als örtlich zuständige Straßenbaubehörde, hat folgende Straße 
als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne von Art. 6 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) gewidmet: 
 
Die im Lageplan gekennzeichnete Teilfläche des beschränkt-öffentlichen Weges 
"Fuchsbichlweg" mit der Fl.Nr. 1908/1 TFL, Gemarkung Aising, ist ordnungsgemäß 
hergestellt und hat die Funktion eines Geh- und Radweges, Anliegerverkehr für die 
Gebäude Fuchsbichlweg 7 - 11 frei sowie landwirtschaftlicher Verkehr frei. Die Stadt 
Rosenheim ist Eigentümerin der Fläche. Die Fläche ist 
gem. Art. 6 i.V.m. Art. 53 Nr. 2 BayStrWG zum beschränkt-öffentlichen Weg zu 
widmen. 
 
Die Verfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt als bekannt 
gegeben. 
 

 
 
Der Planausschnitt ist nicht maßstabsgerecht!  
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Die Widmungsunterlagen können montags und donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung im Amt für Beteiligungen, Steuern und Abgaben, 
Fachbereich –Beitragswesen-,  
Zimmer 232, Königstraße 24, 2. Stock, eingesehen werden.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid der Stadt Rosenheim kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!  
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Rosenheim, 03.02.2026 
 
 

gez. 

 
Weinzierl 
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9 KOMMUNALWIRTSCHAFT, ABGABENVERWALTUNG  
 
  

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

über die Festsetzung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer  
für das Kalenderjahr 2026 

 
 
 
Grundsteuer A und B 
 
Die Stadt Rosenheim setzt die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Art. 32 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBl. I S. 387), durch öffentliche 
Bekanntmachung in gleicher Höhe wie im Vorjahr fest. 
 
Die Grundsteuer 2026 ist zu den im zuletzt zugesandten Grundsteuerbescheid 2025 im 
Abschnitt „Fälligkeitstermine in künftigen Jahren“ angegebenen Fälligkeiten und den 
dort genannten (Teil-) Beträgen zu entrichten. 
Festgesetzte Vierteljahresbeträge sind jeweils am 15.02.2026, 15.05.2026, 15.08.2026, 
15.11.2026, die Halbjahresbeträge (bis 30 Euro) jeweils am 15.02.2026 und 
15.08.2026, die Kleinbeträge (bis 15 Euro) am 15.08.2026 und die Jahreszahlerbeträge 
am 01.07.2026 zur Zahlung fällig. 
 
Steuerpflichtige, die die Möglichkeit der jährlichen Zahlung im Jahr 2025 bis zum 
30.09.2025 beantragt haben, erhalten unabhängig von dieser Bekanntmachung einen 
gesonderten Grundsteuerbescheid. 
 
Gewerbesteuer 
 
Die Vorauszahlungen sind zu den im zuletzt zugesandten Gewerbesteuerbescheid im 
Abschnitt „Fälligkeitstermine in künftigen Jahren“ angegebenen Fälligkeiten 
(15.02.2026, 15.05.2026, 15.08.2026, 15.11.2026) und den dort genannten (Teil-) 
Beträgen zu entrichten. 
  
 
 
Mit der Festsetzung der Steuern durch öffentliche Bekanntmachung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn an diesem Tage ein 
schriftlicher Bescheid zugegangen wäre. 
Die Festsetzung der Steuern durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt vorbehaltlich 
anders lautender schriftlicher Steuerbescheide der Stadt Rosenheim für das 
Kalenderjahr 2026. Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Steuerbescheide 
mit Fälligkeiten im Kalenderjahr 2026 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu 
entrichten. 
Bei Änderung der Besteuerungsgrundlagen werden Änderungsbescheide erteilt. 
 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Steuern zu den o. g. Fälligkeitsterminen und 
mit den Beträgen gem. den o. g. Ausführungen auf das in den zuletzt zugesandten 
Grundsteuer- bzw. Gewerbesteuerbescheiden angegebene Bankkonto der Stadtkasse 
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zu überweisen. Sofern ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, werden die Beträge 
zu den Fälligkeitsterminen abgebucht.  
 
 
Diese öffentliche Steuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Die folgende Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil der Bekanntmachung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt 
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird 

ist der Widerspruch einzulegen bei der 

Stadt Rosenheim 
Königstraße 24 
in 83022 Rosenheim 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird 

ist die Klage beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

zu erheben. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!   
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Stadt 
Rosenheim bzw. der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Der Widerspruch hat auf die Zahlung keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Rosenheim, 06.02.2026 
 
 
 
Viebach 
Stadtkämmerin 


